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KNOW-HOW

Kanalr<tl ~ en, etwa
in Abwassie Iaten. ten keio,

Oberm.Aßige Wi 9 auf dte
G~hren und die Uquidititslage

der Kommune haben.

E NGEN
Eine sparsame Haushaltsführung bedingt wirtschaftliche Betrachtun
gen. Das gilt insbesondere für Investitionen, die Wirkungen auf
Entgelte und Gebühren haben. Mit der Grenzkostenrechnung lassen
sich diese berechnen.

Von Bernhard Blume

D
ie Kommunen sind auf Grund
lage staatlicher Hoheit be
rechtigt. Entgelte als Gegen
leistung für die Benutzung
einer öffentlichen Einrichtung

zu fordern. Die Grundlagen dazu finden
sich in den Kommunalabgabengesetzen
der Lander. Diese Gesetze schließen
auch den Grundsatz der Kostendeckung
ein, sOOass mit der kommunalen Investi
tion auch Wirkungen auf die erhobenen
Entgelte beziehungsweise Gebühren
verbunden sind. Daher sollte bei der Pla
nung von Investitionen in Anlagen bei
spielsweise der Wasserversorgung und
der Abwasserbehandlung die Betrach
tung im Mittelpunkt stehen, welchen
Einfluss die Ausgaben auf die Entwick
lung der Gebuhren haben.

Maßgebliche Eriolgsgröße aus der
Sicht des Bürgers und Kunden ist die
Gebührenstabilität, während wegen des
fehlenden ~ Vertriebsrisikos N aus der
Sicht des Trägers der Einrichtung eher
der Ertrags- und Liquiditätslage hohe Be
deutung zukommt. Hierdurch entstehen
Zielkonflikte, die es zu lösen gilt. Es
muss darauf hingearbeitet werden, trotz
Investitionen eine mIttelfristige Ge
bührenstabilität bei gleichzeitig stabiler
Kassen- und Ertragslage zu gewährleis
ten. Daher ist die Anwendung eines
Prüfveriahrens sinnvoll, das die Auswir
kungen der konkreten Einzelinvestition
auf die Stabilität des Gebührensatzes
beleuchtet und darüber hinaus auch die
Folgen für die mittel- und langfristige
Entwicklung der Ertrags- und Kassen
lage des Aufgabenträgers in den Blick
nImmt.
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Ein solches Verfahren stellt die in der
betrieblichen Kostenrechnung yerwen
dete Grenzkostenrechnung dar (s. Kas
tentext unten). In abgeleiteter Form lässt
sie sich hervorragend für die Inyestitions
rechnung anwenden. Sie folgt der Ober
legung, dass zusätzliche betriebliche
leistungen keine linearen Kostensteige
rungen der Gesamteinrichtung nach sich
ziehen. So liegt es nahe, dass sich die
Neuerschließung 'Ion 20 Grundstücken
im Regelfall weder auf die Personalstär
ke noch auf die 2ahl der eingesetzten
Betriebsfahrzeuge auswirk.en wird.

Zusätzliche Kosten Im Blick

Folglich wird nur betrachtet, welche
Kosten und welcher Aufwand durch die
Erweiterung der betrieblichen Leistung
zusätzlich anfallen. Der hieraus ermIttel
bare so genannte Grenzk.ostensatz wird
mit dem geltenden Gebührensatz yergli
chen, was eine Betrachtung der Auswir
kungen der selbstständig nutzbaren Ein
zelmaßnahme auf die Gebührenent
wicklung ermöglicht. liegt der Grenz
kostensatz der Einzeimaßnahme in ei
nem langjährigen Betrachtungszeitraum
unter der satzungsmäßigen Gebühr,
wird durch die Maßnahme ein Wirt
schaftlicher Vorteil für die Gesamtein-

richtung erzielt. liegt er darüber, besteht
Handlungsbedarf. So könnte zum Bei
spiel geprüft werden, ob und in wei
chem Umfang Veränderungen der tech
nischen Planung das Ergebnis yerbes
sern. Neben dem Vergleich des Grenz
kostensatzes mit dem Gebührensatz
wird zusätzlich auch die Ertrags- und
Uquiditätswirkung der Einzeimaßnahme
für k.ünftige Wirtschaftsjahre betrachtet.

Die Ergebnisse solcher Betrachtungen
liefern die Grundlage für Entscheidun
gen, die einen bestmöglichen Ausgleich
der widerstreitenden Interessen ermög
lichen. Denn die Grenzkostenrechnung
ermöglicht eine auf die konkrete EinzeI
maßnahme bezogene Bewertung von
Inyestitionen hinsichtlich ihrer Wirkun
gen auf Gebühren, Ertrag und liquidität
des Einrichtungstragers. Sie ist ein wenig
aufwandiges und hinsichtlich der er
reichbaren Erlcenntnisse bestens geeig
netes Prüfverfahren. Sie sollte als sinn
volle Ergänzung der weit gehend be·
k.annten Projek.tbarwertmethode ange·
wendet werden, da diese ein anderes
Informationsziel Yerfolgt und keine Ant
worten auf die hier angerissenen Fra
gestellungen erwarten lasst.

Bernhard Blume ist Gesch.lfUfQh,tr der BKC Kom
munill·Consult in Sailrmund
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Schlüssiges
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Ergebnisse

Grenzkosten rech nung
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die lrwestftionIbIdngtenKaIten.~
und die durch die Erschließung bewirkten
zusltzJlchen TrInkwasser· beziehungsweise
Abwassermengen andefetseits ein. Zu den
Kosten zah.... die zusltzJlchen Betriebsauf
wendungen sowie die lnvestitionsabhan
gigen Abschreibungen und ZInsen.
Die InYeStitionskosten und die geplanten
Investrnonsmittel sind den PIanansItzen zu
entnehmen. P*ben den reinen Investitio
nen sollten auch samtJiche Nebenkosten
wie P1anungsausgaben, Sicherheitszuschl'\
ge f\lr U~mkeiten sowie Bauprets·
indexierungen bei mehrj'\hrigefl Vorhaben
berodsichtigt werden.
Zu den zu betrachtenden Investitionsmit
teln werden neben F6rder- oder Eigenmit
teln auch die durch die Erschließung zu er
zielenden Beitr:ige und Anschlusskosten
gerechnet. Der verbleibende Finanzie
rungsbedarf ist aus Kreditaufnahmen zu
de<:ken.
Oie Abschreibungen und Zinsen sind nach
Maßgabe der Vorschriften des landes
rechts aus den Anschaffungs- und Herstel-
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"~""""'mstpr~.._<>.8 __l_zu
nehmen. welcher der 6rtI1chen Praxis~
Erfehrung et!tlprktd: oder auch konkret
berechnet wird.
Auf Basis der Ermittlungen der Grenzltos
tenrechnung lIsst sich die Auswiritung der
Maßnahme auf die ErtragSIage beurtel5en.
HlerfQr werden Folgetosten,. die als Auf·
wandspositionen gelten. den Ertragen ge
genllbergestelh., die durch die betreffet lde
Einzeimaßnahme erwirtschaftet werden
können.
W:ihrend zu den Aufwendungen die Be
triebskosten der Einzeimaßnahme sowie
die bilanziellen Zinsen und Abschreibun
gen gehOren, werden auf der Ertragsseite
die zus3tzlichen Gebuhreneinnahmen s0

wie - je nach Landesrecht - die zus3tzli
ehen aufzulösenden passivierten Beitr:ige
und fOrdermittel angesetzt.
Ist der saldo positiv, bewirict die Maßnah
me eine Unterstützung der Ertragslage des
Einrichtungstr:igers; im umgekehrten Falle
erfolgt eine Belastung der Ertragslage.
Oie Beurteilung der Uquidit:iUWirkung
wiederum berUcksichtigt ausgabewirksame
Folgekosten der Maßnahme, die die Kas-

~
Kostenrechnung: Investitionen haben
auf Gebühren und die kommunale Er
tragslage Auswlritungen. Diese lassen
sich zuverllssig ermitteln.

.senl~des Einrichtungstr3gers berllhren.
Auf der Ausgabenseite schlagen der Schul
dendienst einschlie8lich Tilgung sowie die
Betriebskosten zu Buche. Die Einnahmesei
te wird durch die GebOhreneinnahmen
berührt. die die Erschließung auslöst.
Der so ermittelte saldo ermöglicht eine Be
urteilung der Frage, wie die Investition die
Kassenlage beeinflusst. Da die Ergebnisse
zeitlichen Anderungen unterliegen, sind
die Berechnungen auch fOr kommende
Wirtschaftsjahre mittels Preisindizes vor-
zunehmen. Bernhard Blume
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